


Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 183 
- Erprather Straße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 20.07.1971 Es gilt die BauNVO 1968 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, § 4 der 1. DVO zum BBauG 
in Verbindung mit § 103 der BauONW. 

Die Festsetzungen über die äussere Gestaltung der baulichen Anlagen sowie die Gestaltung der Aus-
senanlagen sind notwendig, um ein städtebaulich einheitliches Bild einschl. einer sinnvollen Einfügung 
der Aussenanlagen zu erreichen. 

1. Art der baulichen Nutzung  

Die gemäß §§ 3 und 4 der BauNVO vom 26.11.1968 vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß  
§ 1 (4) derselben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

2. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  

Ist keine hintere Baugrenze festgelegt, ist die Bebauungstiefe von der Baulinie aus zu messen und 
darf bei ein- und zweigeschossiger Bebauung 11,50 m und bei dreigeschossiger Bebauung 12,50 
m nicht über- und insgesamt 10,0 m nicht unterschreiten. Innerhalb von Gebäudegruppen muß die 
Bebauungstiefe gleich sein. 

3. Baugestaltung  

Für die zwei- und dreigeschossige Bebauung in den WR-, WA- und Mischgebieten ist ein Sattel-
dach von 35° , für die eingeschossige Bebauung an der Ahornstraße ein Satteldach von 45° Nei-
gung vorzusehen. 

Die rein gewerbliche Bebauung im Mischgebiet ist mit einem Satteldach von 25° Neigung zu 
errichten. 

Garagen und Anbauten sind mit einem Flachdach zu errichten. 

Außenanlagen 

Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und der 
Baulinie oder Baugrenze und deren Verlängerung bis zur seitlichen Grundstücksgrenze bzw. der 
hinter der Baugrenze erstellten Bauflucht sind gärtnerisch als offene Vorgärten mit niedriger Be-
pflanzung zu gestalten und zur Straße hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. Einfriedi-
gungen auf der Nachbargrenze innerhalb der Vorgärten sind nicht erlaubt. 

Wenn Hausgärten, die unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche, angrenzen - Eckgrundstücke 
und solche Grundstücke, bei denen der Hausgarten zwischen Wohnhaus und öffentlicher Ver-
kehrsfläche liegt - eingefriedigt werden sollen, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich durch 
höchstens 80 cm hohe Waldlatten- oder Brettlattenzäune oder Maschendraht an schlanken Pfos-
ten einzufriedigen. Wird als Einfriedigung Maschendraht gewählt, so muß sie ca. 80 cm von der 
Strassenbegrenzungslinie zurückgesetzt und durch Bepflanzung verdeckt werden. 

Werden Einfriedigungen zwischen Vor- und Hausgärten errichtet, so sind sie straßenabschnitts-
weise einheitlich als max. 80 cm hohe Wald- oder Brettlattenzäune, als max. 1 m hohe Mauer in 
Ziegelrohbau- oder Verblendbauweise oder als max. 80 cm hoher Maschendrahtzaun an schlan-
ken Eisenpfosten auszuführen. 

Einfriedigungen zwischen Hausgärten und auf der Grenze zu öffentlichen oder privaten Grün-
flächen können als max. 80 cm hohe Maschendrahtzäune an schlanken Pfosten, Waldlatten- oder 
Brettlattenzäune ausgeführt werden. 


